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Schwarzach, Oktober 2017 
 
Unserer Schule ist es ein Anliegen, sowohl eine fundierte und ganzheitliche Bildung zu vermit-
teln, als auch eine angenehme und geordnete Atmosphäre zu schaffen. 
Um dies zu erreichen, wurde folgende Verhaltensvereinbarung an der NMS eingeführt: 
 
1. In den Klassen 

o Jede Schülerin/jeder Schüler besitzt ein eigenes Fach in der Klasse, in dem alle  
 Schulutensilien Platz finden. Daher dürfen keine Schulsachen in den Bankfächern 
 liegengelassen werden. 
o Die Mülltrennboxen (gelb, Papier) sind jeden Tag von den Klassenordnern zu entleeren,  
 damit die Sauberkeit in den Klassen gewährleistet wird. 
 

2. Pausenordnung 
o Die Schule darf morgens 15 Minuten und am Nachmittag 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

betreten werden (Ausnahme: ab November bis April gibt es eine Früh- und Mittagsaufsicht) 
o Notwendiger Raum- und Gruppenwechsel findet nur mit dem Läuten – 8:00, 8:55, …- statt. 
o Die Bibliothek kann während der angeführten Pausenzeiten genutzt werden 
o In den kleinen Pausen kannst du in der Klasse bleiben. Folgende Regeln sind dabei ein-

zuhalten: 
o Nicht aus dem Fenster lehnen. Fenster nur kippen! 
o Nicht herumrennen 
o Tafel nicht beschmieren 

 
3. In der Garderobe 

o Beim Betreten der Garderobe müssen die Straßenschuhe aus- und die Hausschuhe ange-
zogen werden. Aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen sind Hausschuhe mit 
rutschfester Sohle zu tragen. Holzclogs sind nicht erlaubt, da diese zu laut sind. Beschrifte 
deine Schuhe, so können sie bei Verlust leichter gefunden werden. 

o Bewahre Kleidungsstücke, Handy und Geld in deinem versperrbaren Spind auf.  
Die Schule übernimmt keine Haftung für Wertgegenstände. 

o Nach Unterrichtsschluss begleiten die Lehrer die Schüler zu den Garderoben und achten 
darauf, dass die Klassen ordentlich verlassen werden. 

o Hausschuhe in die Regale stellen, so wird die Reinigungsarbeit erleichtert 
o Kappen und Hauben bleiben im Spind, unser Schulgebäude ist gut beheizt 

 
4. Fernbleiben vom Unterricht 
Entsprechende Ansuchen sind immer rechtzeitig und formlos einzureichen: 

o Bei Krankheit bitten wir um Anruf bis 8:00 Uhr. Kommst du deswegen länger als 3 Tage 
nicht in die Schule, benötigen wir eine ärztliche Bestätigung. 

Bei Fernbleiben aus anderen Gründen ist zu beachten: 
o Bis 1 Tag: Ansuchen beim Klassenvorstand 
o Ab 2 bis 8 Tage: Ansuchen bei der Schulleitung 
o Ab 9 Tage: Ansuchen über Schulleitung an das Schulamt St. Johann/Pg. 

Bei Fernbleiben von der Schule länger als eine Woche ohne Information an die Schule wird dies 
dem Schulamt gemeldet und ein Verfahren eingeleitet. 
 
5. Allgemeines 

o Wir gehen rücksichtsvoll und partnerschaftlich miteinander um. 
o Wir grüßen einander. 
o Ist 10 Minuten nach Stundenbeginn noch keine Lehrkraft in der Klasse, so meldet dies 

im Sekretariat oder in der Direktion. 
o Alle sind für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich. 
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o Handys sind ausgeschaltet im Spind aufzubewahren. Falls du dich daran nicht hältst, 
wird dir das Handy abgenommen, Du bekommst es nach Unterrichtsschluss wieder zu-
rück. 

o Kaugummi kauen ist in der Schule nicht erlaubt, weil dieser nicht immer im Mund bleibt, 
sondern häufig Mistkübel, Bänke und den Fußboden verklebt. 

o Keine Jause in die Computerraüme und in die Bibliothek mitnehmen, denn Nahrungsreste 
können Schäden verursachen. 

o Die Bibliothek ist ein Ort der Ruhe und dient zum Lesen, daher unnötigen Lärm vermeiden. 
o Alle Räume und Einrichtungen der Schule sind mit Sorgfalt zu behandeln. 
o Wir achten auf entsprechende Kleidung, denn die Schule ist unser Arbeitsplatz. 
o Auf dem Schulweg, an den Bushaltestellen, im Krankenhausgelände und im Markt lassen 

wir keinen Müll zurück und benehmen uns höflich. 
 
6. Folgen bei Nichteinhaltung der Verhaltensvereinbarung 
Bei wiederholtem Vergehen erfolgt eine Eintragung ins Klassenbuch: 

1. Eintragung: Ermahnung durch Klassenvorstand 
2. Eintragung: Ermahnung, Verhaltensnote „Zufrieden stellend“ und Information an die Eltern 
3. Eintragung: Ermahnung und Vorladung der Eltern 

 
Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit, pünktliches Erscheinen, 
Mitnahme der entsprechenden Unterrichtsmittel und regelmäßiges Erscheinen aktiv am Unter-
richt teilzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
DNMS SR Walter Sulzberger, Schulleiter 

 


